
Widerrufsinformation


Abschnitt 1 
Widerrufsrecht 

Der Darlehensnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen widerrufen. 

Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem der Darlehensnehmer 
alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Pflichtangaben erhalten hat. Der 
Darlehensnehmer hat alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für den 
Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der für den 
Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für den 
Darlehensnehmer bestimmten Abschrift seines Antrags oder der Vertragsurkunde 
enthalten sind und dem Darlehensnehmer eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt 
worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der 
Darlehensnehmer nachträglich auf einem dauerhaften Datenträger informiert werden; die 
Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Der Darlehensnehmer ist mit den nachgeholten 
Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf 
einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu 
richten an: Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, Mühlenweg 17-37, D-42270 Wuppertal,  
E-Mail: Dialog-Service-Center@vorwerk.de 

Besonderheiten bei weiteren Verträgen 
- Widerruft der Darlehensnehmer diesen Darlehensvertrag, so ist er auch an den 

Warenkaufvertrag (im Folgenden: verbundener Vertrag) nicht mehr gebunden. 
- Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein 

Widerrufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des verbundenen Vertrags auch 
an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs 
sind die in dem verbundenen Vertrag getroffenen Regelungen und die hierfür erteilte 
Widerrufsbelehrung maßgeblich. 

Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche vertragliche Pflichtangaben 

Die Pflichtangaben nach Abschnitt 1 Satz 2 umfassen: 
1. den Namen und die Anschrift des Darlehensgebers und des 

Darlehensnehmers; 
2. die Art des Darlehens; 
3. den Nettodarlehensbetrag; 
4. den effektiven Jahreszins; 
5. den Gesamtbetrag; 

Zu den Nummern 4 und 5: Die Angabe des effektiven Jahreszinses und des 
Gesamtbetrags hat unter Angabe der Annahmen zu erfolgen, die zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vertrags bekannt sind und die in die Berechnung des effektiven 
Jahreszinses einfließen. 

6. den Sollzinssatz; 
Die Angabe zum Sollzinssatz muss die Bedingungen und den Zeitraum für seine 
Anwendung sowie die Art und Weise seiner Anpassung enthalten. Ist der 
Sollzinssatz von einem Index oder Referenzzinssatz abhängig, so sind diese 
anzugeben. Sieht der Darlehensvertrag mehrere Sollzinssätze vor, so sind die 
Angaben für alle Sollzinssätze zu erteilen. 

7. die Vertragslaufzeit; 
8. den Betrag, die Zahl und die Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen; 

Sind im Fall mehrerer vereinbarter Sollzinssätze Teilzahlungen vorgesehen, so ist 
anzugeben, in welcher Reihenfolge die ausstehenden Forderungen des 
Darlehensgebers, für die unterschiedliche Sollzinssätze gelten, durch die 
Teilzahlungen getilgt werden. 

9. die Auszahlungsbedingungen; 
10. den Verzugszinssatz und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie 

gegebenenfalls anfallende Verzugskosten; 
11. einen Warnhinweis zu den Folgen ausbleibender Zahlungen; 
12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts, die Frist und die anderen 

Umstände für die Erklärung des Widerrufs sowie einen Hinweis auf die 
Verpflichtung des Darlehensnehmers, ein bereits ausbezahltes Darlehen 
zurückzuzahlen und Zinsen zu vergüten; der pro Tag zu zahlende Zinsbetrag ist 
anzugeben; 

13. das Recht des Darlehensnehmers, das Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen; 
14. die für den Darlehensgeber zuständige Aufsichtsbehörde; 
15. das einzuhaltende Verfahren bei der Kündigung des Vertrags; 
16. den Hinweis, dass der Darlehensnehmer Zugang zu einem außergerichtlichen 

Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren hat, und die Voraussetzungen für diesen 
Zugang; 

17. ist ein Zeitpunkt für die Rückzahlung des Darlehens bestimmt, einen Hinweis auf 
den Anspruch des Darlehensnehmers, während der Gesamtlaufzeit des Darlehens 
jederzeit kostenlos einen Tilgungsplan zu erhalten; 
Verlangt der Darlehensnehmer einen Tilgungsplan, muss aus diesem hervorgehen, 
welche Zahlungen in welchen Zeitabständen zu leisten sind und welche 
Bedingungen für diese Zahlungen gelten. Dabei ist aufzuschlüsseln, in welcher 
Höhe die Teilzahlungen auf das Darlehen, die nach dem Sollzinssatz berechneten 
Zinsen und die sonstigen Kosten angerechnet werden. Ist der Sollzinssatz nicht 
gebunden oder können die sonstigen Kosten angepasst werden, so ist in dem 
Tilgungsplan in klarer und verständlicher Form anzugeben, dass die Daten des 
Tilgungsplans nur bis zur nächsten Anpassung des Sollzinssatzes oder der 
sonstigen Kosten gelten. Der Tilgungsplan ist dem Darlehensnehmer auf einem 
dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. 

18. die vom Darlehensgeber verlangten Sicherheiten und Versicherungen, im Fall von 
entgeltlichen Finanzierungshilfen insbesondere einen Eigentumsvorbehalt; 

19. die Berechnungsmethode des Anspruchs auf Vorfälligkeitsentschädigung, soweit der 
Darlehensgeber beabsichtigt, diesen Anspruch geltend zu machen, falls der 
Darlehensnehmer das Darlehen vorzeitig zurückzahlt; 

20. sämtliche weitere Vertragsbedingungen. 

Besonderheiten bei weiteren Verträgen 
21. Ergänzende Pflichtangaben bei Darlehensverträgen, die mit einem anderen Vertrag 

verbunden sind, und bei Darlehensverträgen, die ausschließlich der Finanzierung 
eines anderen (später widerrufenen) Vertrags dienen und in denen die Leistung des 
Unternehmers aus dem widerrufenen Vertrag genau angegeben ist: 

Diese Verträge müssen zusätzlich zu den Angaben nach den Nummern 1 bis 20 
Folgendes erhalten: 
a) Bezeichnung des Gegenstandes (Ware oder Dienstleistung) und Höhe des 

Barzahlungspreises sowie 
b) Informationen über die Rechte des Verbrauchers, die sich daraus ergeben, 

dass der Darlehensvertrag mit einem anderen Vertrag verbunden ist oder in 
der vorstehend genannten Weise zusammenhängt. Weiter ist über die 
Bedingungen für die Ausübung dieser Rechte zu informieren. 

Abschnitt 3 Widerrufsfolgen 

Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, hat der Darlehensnehmer es spätestens 
innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung 
und der Rückzahlung des Darlehens den vereinbarten Sollzins zu entrichten. Die Frist 
beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den Zeitraum zwischen der 
Auszahlung und der Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens pro 
Tag ein Zinsbetrag in Höhe von 0,00 Euro zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich 
entsprechend, wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde. 

Besonderheiten bei weiteren Verträgen 
- Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein 

Widerrufsrecht zu, so sind im Fall des wirksamen Widerrufs des verbundenen 
Vertrags Ansprüche des Darlehensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus 
der Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen den Darlehensnehmer 
ausgeschlossen. 

- Ist der Darlehensnehmer auf Grund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an den 
verbundenen Vertrag nicht mehr gebunden, so sind insoweit die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
 
Der Darlehensnehmer ist nicht verpflichtet, die Sache zurückzusenden, wenn der 
an dem verbundenen Vertrag beteiligte Unternehmer angeboten hat, die 
Sachen abzuholen. Grundsätzlich trägt der Darlehensnehmer die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Dies gilt nicht, wenn der an 
dem verbundenen Vertrag beteiligte Unternehmer sich bereit erklärt hat, diese 
Kosten zu tragen, oder er es unterlassen hat, den Verbraucher über die Pflicht, 
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen, zu unterrichten. Bei 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen die Waren 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert 
worden sind, ist der Unternehmer verpflichtet, die Waren auf eigene Kosten 
abzuholen, wenn die Waren so beschaffen sind, dass sie nicht per Post 
zurückgesandt werden können. 

Wenn der Darlehensnehmer die auf Grund des verbundenen Vertrags überlassene 
Sache nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren kann, so hat er insoweit Wertersatz zu leisten. Dies kommt 
allerdings nur in Betracht, wenn der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren 
zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der 
Funktionsweise der Waren nicht notwendig war. 

- Wenn der Darlehensnehmer infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr 
an den weiteren Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des weiteren 
Vertrags nicht mehr an den Darlehensvertrag gebunden ist, so gilt ergänzend 
Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs dem Vertragspartner 
des Darlehensnehmers aus dem verbundenen Vertrag bereits zugeflossen, so tritt 
der Darlehensgeber im Verhältnis zum Darlehensnehmer hinsichtlich der 
Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners aus 
dem weiteren Vertrag ein. 

Einwendungen bei verbundenen Verträgen 
Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn 
Einwendungen berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus 
dem verbundenen Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt 
weniger als 200 Euro beträgt oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer 
Vereinbarung beruht, die zwischen dem Darlehensnehmer und dem anderen 
Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags getroffen wurde. Kann der 
Darlehensnehmer von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung verlangen, so kann er die 
Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.


